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Schweizer-Blasmusik-Dirigentenverband

Anstellungsvertrag

	Die Parteien
	__________________________________________________________

	
	_________________________________________________  „Verein“


	und
	__________________________________________________________

	
	___________________________________________  „Dirigent/(-in)“

	
	

	
	schliessen folgenden Anstellungsvertrag auf unbestimmte Zeit.



	I.   TÄTIGKEITSBEREICH/FUNKTION

	
	

	1. Musikalische Leitung


	1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.
	Der (die) Dirigent (-in) übernimmt die musikalische Leitung des Vereins unter Berücksichtigung folgender weiterer Bestimmungen.

Der (die) Dirigent (-in) leitet die Proben und musikalischen Anlässe des Vereins.

Der (die) Dirigent (-in) verpflichtet sich, seine Aufgaben pünktlich und in voller Anwendung seiner (ihrer) fach-

musikalischen Kenntnisse und künstlerischen Begabung und Erfahrung zu erfüllen. 

Der (die) Dirigent (-in) ist von Amtes wegen Mitglied der Musikkommission.

Als musikalischer Stellvertreter (-in) wird vom Verein ein (e) Vizedirigent (-in) gewählt.

	
	
	

	2. Probengestaltung/
Konzertprogramm/
Besetzungs-und Stimmenzuteilung


	2.1.

2.2.

2.3.


	Probengestaltung und Stückwahl für Ständchen sind Aufgaben des (der) Dirigenten (-in).

Gestaltung und Zusammenstellung des (jährlichen) Konzertprogrammes erfolgen in Zusammenarbeit mit der Musikkommission. Die definitive Wahl der Musikstücke ist Sache des (der) Dirigenten (-in). Betreffend Auswahl von Wettbewerbsstücken sind Spezialvereinbarungen vorbehalten.

Besetzungsumstellungen und Stimmenzuteilung von (neueintretenden) Mitgliedern werden vom Dirigenten nach Rücksprache mit der Musikkommission vorgenommen.

	
	2.4.
	Stimmenzuteilung ist Sache des (der) Dirigenten (-in).



	II.  ARBEITSZEIT/LOHN/SPESEN/ZUSÄTZLICHE VERPFLICHTUNGEN



	3. Arbeitszeit


	3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.
	Die Arbeitszeit umfasst die Vorbereitung und Leitung sämtlicher Proben und musikalischer Anlässe des Vereins.

Normalerweise findet(en) _____ Probe(en) pro Woche statt. Probetag(e) ist (sind) der ____________________ .

Extra- und Spezialproben können vom (der) Dirigenten (-in) nach Rücksprache mit dem Vorstand angeordnet werden.

Bei begründeter Verhinderung hat sich der (die) Dirigent (-in) rechtzeitig beim Präsidenten zu entschuldigen und sich mit dem (der) Vizedirigenten (-in) über dessen (deren) Aufgaben abzusprechen.

Wird der (die) Dirigent (-in) zur gleichen Zeit von mehreren Vereinen beansprucht, so haben sich die Vereine über Prioritätsrecht oder Turnus zu einigen.

	
	
	

	4. Lohn


	4.1.

4.2.

4.3.
	Der (die) Dirigent (-in) erhält für seine (ihre) Tätigkeit einen Lohn von CHF _____________ pro _____________ (abzüglich die gesetzlichen AHV-/ALV-Beiträge und allfällige Quellensteuern).

Der Lohn ist je auf Ende _________________ auszuzahlen.

Der Lohn bezieht sich auf maximal __________ Präsenzen an Proben, Ständchen, Konzerten, Sitzungen usw. pro Jahr.



	5. Spesen


	5.1.
	Der (die) Dirigent (-in) erhält zusätzlich eine Spesenvergütung von CHF _____________ pro _______________ .

Die Spesenvergütung erfolgt auf Ende _______________ .

	
	
	

	6. Zusätzliche Verpflichtungen


	6.1.
	Zusätzliche Verpflichtungen werden mit 
CHF ___________ pro Präsenz inklusive Spesen vergütet.

	
	
	

	III. FERIEN/LOHNFORTZAHLUNG

	
	
	

	7. Ferien


	7.1.
	Der (die) Dirigent (-in) hat Anspruch auf _______Wochen Ferien pro Jahr. Fallen infolge Vereinsferien Proben ohnehin aus, erfolgt deswegen kein Abzug vom Lohn.

	
	
	

	8. Lohnfortzahlung


	8.1.

8.2.
	Die Lohnfortzahlungspflicht bei Krankheit, Unfall, Militärdienst usw. richtet sich nach Art. 324a OR. Die Lohnfortzahlung erfolgt nur, wenn der Anstellungs-vertrag mehr als 3 Monate gedauert hat.

Während der Dauer des ordentlichen Militärdienstes, den der (die) Dirigent (-in) infolge seiner (ihrer) Einteilung und Grades gesetzlich zu leisten verpflichtet ist, hat er (sie) Anspruch auf das volle Honorar. Ausgenommen sind Beförderungsdienste.

	
	
	

	IV. PROBEZEIT/BEENDIGUNG

	
	
	

	9. Probezeit


	9.1.
	Die ersten drei Monate gelten als Probezeit. Während dieser kann der Anstellungsvertrag mit einer Kündigungsfrist von 7 Tagen aufgelöst werden. Fällt die Probezeit in die Ferien, so verlängert sich diese um die Dauer der Einstellung des Proben-/Vereinsbetriebes.



	10. Kündigung


	10.1.

10.2.
	Nach Ablauf der Probezeit kann der Anstellungsvertrag beidseitig mit einer Kündigungsfrist von ____ Monaten auf 

· die nächste ordentliche Generalversammlung

· jedes Monatsende

aufgelöst werden (Nichtzutreffendes streichen).

Wird der (die) Dirigent (-in) an einer Generalversammlung gewählt, wird eine Abwahl auf

· die nächst ordentliche Generalversammlung

· auf jedes Monatsende unter Einhaltung der vereinbarten Kündigungsfrist 

erfolgen (Nichtzutreffendes streichen).



	11. Fristlose Auflösung


	11.1.
	Bei fristloser Auflösung des Anstellungsvertrages kommen die Bestimmungen von Art. 337a-d zur Anwendung.

	
	
	

	V.  SPEZIELLE VEREINBARUNGEN

	
	
	

	12. Besonderes


	
	______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



	VI. SCHLUSSBESTIMMUNGEN

	
	
	

	13. Anwendung des Schweizerischen Obligationenrechts


	13.1.
	Soweit nicht diese Vereinbarungen vorgehen, sowie für Vorkommnisse, welche in diesem Vertrag nicht geregelt sind, kommen die Bestimmungen des Schweizerischen Obligationenrechts (insbesondere Art. 319 – 343) zur Anwendung.

	
	
	

	14. Anwendbares Recht und Gerichtsstand


	14.1.

14.2.
	Auf diesen Vertrag ist schweizerisches Recht anwendbar.

Gerichtsstand ist der Sitz des Vereins.

	
	
	

	
	
	

	
	
	Dieser Vertrag ist doppelt ausgefertigt und von beiden Teilen rechtskräftig unterzeichnet worden.

	
	
	

	
	
	

	
	
	___________________________ ,
	den _______________

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	Für den Verein:

	
	
	Der Dirigent:
	Der Präsident:

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	__________________________
	___________________

	
	
	
	

	
	
	
	Der Aktuar:

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	___________________
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